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Dorfplatz Roggendorf / Thenhoven - mündliche Anfrage des Ratsmitgliedes Frau Paffen 
Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 21.08.2008 - TOP 11.2.9 
 
Ratsmitglied Frau Paffen möchte nochmals auf den gewünschten Dorfplatz in Roggendorf auf der 
Fläche der ehemaligen Grundschule neben der Kath. Kirche zurückkommen. Hier wurde die Initia-
tive der Bürger im Rahmen vom Bürgerschaftlichen Engagement zur Gestaltung eines Dorfplatzes 
seitens der Verwaltung abgelehnt. Sie bittet die Verwaltung nochmals zu prüfen, ob dies nicht doch 
möglich sei. Die Fläche ist zurzeit ungenutzt und verdreckt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Wie bereits in der Sitzung der BV Chorweiler am 29.11.2007 seitens der Verwaltung mitgeteilt, ist 
die Gebäudewirtschaft von der Jugendverwaltung beauftragt worden, in Umsetzung des Ratsbe-
schlusses vom 14.11.2006 – Familienfreundliches Köln – Masterplan Erziehung, Bildung und 
Betreuung – das ehemalige Schulgebäude Berrischstraße 132-136 zur fünf-gruppigen Kinderta-
gesstätte umzubauen. Nach abgeschlossener Planung wird der Baubeginn voraussichtlich im ers-
ten Quartal 2009 sein. 
 
Die Gesamtgrundstücksgröße der ehemaligen Schule beträgt 2.225 m², die Aufbauten der neuen 
Kindertagesstätte werden ca. 625 m² in Anspruch nehmen. Pro Kindergartengruppe wird nach 
Vorgabe der Jugendverwaltung ein Außenflächenbereich von 300 m vorgegeben, sodass bei einer 
fünf-gruppigen Einrichtung ein Außenflächenbedarf von 1.500 m² besteht. Somit stehen keine wei-
teren Freiflächen für die Einrichtung eines Dorfplatzes an dieser Örtlichkeit zur Verfügung. 
 
Die Grundstücksfläche wird kurzfristig gereinigt; ein Grünschnitt erfolgt ebenfalls kurzfristig. 
 
 
  
 
 
 


